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76. Allgemeine Behauptungen, daß eine be­
stimmte Maßnahme zur Förderung von Einstellun­
gen geeignet sei, reichen nicht aus, um darzutun, daß 
das Ziel der streitigen Vorschrift nichts mit einer 
Diskriminierung aufgrund des Geschlechts zu tun 
hat und um vernünftigerweise die Annahme zu be­
gründen, daß die gewählten Mittel zur Verwirkli­
chung dieses Zieles geeignet seien. 

77. Daher ist auf die fünfte Frage zu antworten, 
daß es für den Fall, daß ein erheblich geringerer 
Prozentsatz der weiblichen als der männlichen Arbeit­
nehmer in der Lage sein sollte, die nach der streitigen 
Vorschrift erforderliche Voraussetzung der zweijähri­
gen Beschäftigung zu erfüllen, Sache des Mitgliedstaa­
tes ist, als Urheber der möglicherweise diskriminieren­
den Vorschrift darzutun, daß diese Vorschrift einem 
legitimen Ziel seiner Sozialpolitik dient, daß dieses 
Ziel nichts mit einer Diskriminierung aufgrund des 
Geschlechts zu tun hat und daß er vernünftigerweise 
annehmen durfte, daß die gewählten Mittel zur Ver­
wirklichung dieses Zieles geeignet seien. 

Urteil 
EuGH; EG-Vertrag Art. 119; RL 
75/117/EWG 
Beamte - Arbeitsplatzteilungsregelung -
Aufstieg, der sich nach dem Kriterium 
der tatsächlichen Arbeitszeit richtet 

Artikel 119 EG-Vertrag sowie die Richtlinie 
751117/EWG des Rates vom 10.2.1975 zur Anglei­
chung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über 
die Anwendung des Grundsatzes des gleichen Entgelts 
far Männer und Frauen sind dahin auszulegen, daß sie, 
sofern prozentual sehr viel mehr weibliche als männliche 
Arbeitnehmer auf Teilarbeitsplätzen beschäftigt sind, 
einer Regelung entgegenstehen, nach der Arbeitnehmer 
auf Teilarbeitsplätzen bei ihrem Wechsel auf einen 
Vollarbeitsplatz auf der Gehaltsskala far Vollzeitbe­
schäftigte niedriger eingestuft werden, als sie zuvor auf 
der Gehaltsskala far Beschäftigte auf Teilarbeitsplätzen 
eingestuft waren, weil der Arbeitgeber das Kriterium des 
als tatsächliche Arbeitszeit definierten Dienstes verwen­
det, es sei denn, daß diese Regelung durch objektive 
Kriterien gerechtfertigt ist, die nichts mit der Diskrimi­
nierung aufgrund des Geschlechts zu tun haben. 

Urteil des Europäischen Gerichtshofs v. 17.6.1998 - Rs. C-
243/95 (Kachleen Hili, Ann Stapleron / The Revenue Commis­
sioners, Departmenr of Finance) 

Aus dem Sachverhalt: 

Der Labour Court hat mir Beschluß vom 5.4.1995, beim 
Gerichtshof eingegangen am 12.7.1995, gemäß Art. 177 EG-Ver-
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uag drei Fragen nach der Auslegung der Richtlinie 75/117/EWG 
des Rares vom 10.2.1975 zur Angleichung der Rechtsvorschriften 
der Mitgliedstaaten über die Anwendung des Grundsatzes des 
gleichen Entgelts fur Männer und Frauen (ABI. L 45, S. 19, 
nachstehend: Richtlinie) zur Vorabentscheidung vorgelegt. 

Diese Fragen stellen sich in einem Rechtsstreit zwischen Frau 
HiJI und Frau Srapleron, die früher im Rahmen von Teilarbeits­
plarzverrrägen beschäftige waren (,,Job-sharing"), einerseits und 
den Revenue Commissioners sowie dem Deparrment of Finance 
andererseits wegen der Entscheidung der letzteren, die Klägerin­
nen bei ihrer Rückkehr auf eine Vollzeitstelle auf der Gehaltsskala 
fur Vollzeirbeschäfrigte niedriger einzustufen, als sie vorher auf der 
Gehaltsskala für Mitarbeiter auf Teilarbeitsplätzen eingesrufi: wa­
ren. 

[ ... ] 

Der Labour Court ist der Meinung, daß der Rechcssueir die 
Auslegung von Gemeinschaftsrecht erfordert und hat daher in 
Wahrnehmung seiner ihm nach Secrion 8 des Anri-Discriminari­
on (Pay) Acr 1974 übertragenen Aufgaben dem Gerichtshof 
folgende drei Fragen zur Vorabentscheidung vorgelegt: 

Ausgehend davon, daß weit mehr weibliche Arbeitnehmer als 
männliche Arbeitnehmer einen Teil ihres Arbeitslebens auf einem 
Teilarbeitsplatz beschäftigt sind: 

1. Liegt ein Fall mittelbarer Diskriminierung vor, wenn Arbeitneh­
mer, die von einem Teilzeitarbeitsplatz auf einen Vollarbeitsplatz 
wechseln, bei den Zulagen auf der Gehaltsskala for Vollzeitbeschäftigte 
nach Maßgabe der tatsächlich geleisteten Arbeitszeit aufiteigen, so daß 
sie zwar anteilig genau dieselben Vergünstigungen wie Mitarbeiter 
erhalten, die stets eine Vollzeitbeschäftigung ausgeübt haben, aber eine 
geringere Punktzahl auf der for Vollzeitbeschäftigte geltenden Ge­
haltsskala erhalten als Vergleichspersonen, die mit ihnen in jeder 
Hinsicht vergleichbar sind, abgesehen davon, daß sie ständig auf 
Vollzeitbasis gearbeitet haben? Verstößt es mit anderen Worten gegen 
den in der Richtlinie 751117/EWG aufgestellten Grundsatz des 
gleichen Entgelts, wenn sich Arbeitnehmer, die von einem Teilarbeits­
platz auf einen Vollarbeitsplatz wechseln, auf der Zulagenskala und 
damit auf der Gehaltsskala verschlechtern, weil der Arbeitgeber das 
Kriterium des als tatsächliche Arbeitszeit definierten Dienstes verwen­
det? 

2. Wtmn ja: Muß der Arbeitgeber eine besondere Rechtfertigung 
dafor liefern, daß er for den stufenweisen Aufitieg auf das Kriterium 
des als tatsächliche Arbeitszeit definierten Dienstes zurückgreift? 

3. Wenn ja: Kann der stufenweise Aufitieg nach Maßgabe der 
tatsächlich geleisteten Arbeitszeit unter Berufang auf andere Gesichts­
punkte als die Erlangung eines bestimmten Niveaus von Fähigkeiten 
und Erfahrungen im laufe der Zeit objektiv.,gerechtfertigt werden? 

Aus den Gründen: 
Nach ständiger Rechtsprechung steht Artikel 4 

Absatz 1 der Richtlinie der Anwendung einer natio­
nalen Maßnahme entgegen, die zwar neutral formu­
liert ist, tatsächlich aber prozentual viel mehr Frauen 
als Männer benachteiligt, es sei denn, daß diese 
Maßnahme durch objektive Faktoren gerechtfertigt 
ist, die nichts mit einer Diskriminierung aufgrund 
des Geschlechts zu tun haben (vgl. in diesem Sinne 
Urteil vom 24.2.1994 in der Rechtssache C-343/92, 
Roks u.a., Slg. 1994, I-571, Rdnr. 33 = EAS RL 
79/7/EWG Art. 4 Nr. 16, und vom 14.12.1995 in 
der Rechtssache C-444/93, Megner und Scheffel, Slg. 
1995, I-4741, Rdnr. 24=EAS RL 79/7/EWG Art. 4 
Nr. 19). 
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